
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Emsdetten Nr. 19 vom 19.06.2018:

Hinweis über die Einsichtnahme in die gesetzlichen Grundlagen und sonstigen Vorschriften bei
Bebauungsplänen

Zu allen rechtskräftigen Bebauungsplänen der Stadt Emsdetten wird der folgende Hinweis gegeben:
„Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften
und sonstige technische Regelwerke) können während der Dienstzeiten bei der Stadt Emsdetten, im
Fachdienst Stadtentwicklung und Umwelt  - Rathaus, Am Markt 1, 48282 Emsdetten - eingesehen
werden.“
Dieser Hinweis wird in den jeweiligen Bebauungsplan aufgenommen.

Emsdetten, den 12.06.2018

Georg Moenikes
Bürgermeister


